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ein plößliches Wachfen des Wafjers eintritt oder das Wafjer die Höhe der 

Außendeiche erreicht oder fonftige erhebliche VBorkommmifje eintreten. Die Weiter- 
verbreitung diefer Nachrichten erfolgt durch die Neichstelegraphenverwaltung. 

Der Chef der Strombauverwaltung erhält bejondere telegraphifche Meldungen 
von dem Begelbeobachter in Zafroczyn, jo lange das Wafjer am dortigen Pegel 
eine bejtimmte Höhe innehält. 

Der jchleunigen Verbreitung eingehender Eisgangs- und Wafferjtands- 
nachrichten über das preußische Weichjelgebiet dient die ausgedehnte Fernfprech- 

anlage der Strombauverwaltung mit einer Hauptlinie zwifchen Danzig und Thorn 

und einer größeren Anzahl von Nteben- und Zweiglinien. 
Eine in dem Ober-PBräfidialbureau befindliche Telephoneimrichtung gejtattet 

dem Chef der Strombauverwaltung die unmittelbare Kommunikation mit den 

betheiligten Mimifterien. 
Sn Bieckel ift zu Beginn des Jahres 1877 ein Hochwafferfignal errichtet 

worden, dejjen Signalkörper, aus drei Kugeln und drei Kegeln beftehen, die an 

einer eiwa zwanzig Meter über dev Deichfrone befindlichen Naa gehift werden 
fönnen. Die Kugeln finden bei Eintritt von Hochwafjer Verwendung, eine Kugel 
bedeutet erhebliches Steigen des Wafjers in Chwalowice bezw. Zawichoft (unter- 

halb der Einmündung des San in die Weichjeh), zwei geben dasjelbe für 
Warfchau, drei für Thorn an. Die Kugeln werden fortgenommen, fobald bei 

der Hochwafjerwelle das Wafjer in PBieckel feinen höchften Stand evwreicht hat. 
Die Kegel geben den Eintritt des Eisganges an, ein Kegel für Chwalowice bezw. 
Zawichoft, zwei für Warfchau, drei für Thorn oder unterhalb. Sobald der Ei3- 
gang PBieckel erreicht hat, werden die Kegel fortgenommen.') 

2. Der Hochwafjer- nud Eiswachtdienit. 

Ein allgemeiner Hochwafjer- und Eiswachtdienft ift durch den Mintfterial- 

Erlaß vom 22. Januar 1889 für Preußen eingeführt, gegenwärtig vegelt den- 

jelben dev Minifterial-Exlaß vom 10. Dezember 1896. Die Oberleitung innerhalb 

des Gebietes der Weichjelftuombauverwaltung liegt deren Chef ob. Der Strom 

ift in Abtheilungen getheilt, deren jeder ein Wafjerbauinjpeftor oder ein mit 
den örtlichen Verhältniffen vertrauter Negierungsbaumeifter vorjteht. Die 
Haupteiswachtftelle befindet fich am Site des Ober-Bräfidenten unter Leitung des 

Strombaudireftors. Der Ober-Präfident ordnet die Eröffnung und die dem- 
nächftige Schließung des Hochwafjer- und Eiswachtdienftes an. Nach Eröffnung 
des Dienftes haben fich die Abtheilungsvorftände alsbald perjönlich davon zu 

vergewiffern und in der Folge ftändig zu überwachen, daß alle Maßnahmen für 
die Sicherung der Deichvertheidigung und die eventuelle Bornahme von Eis- 
iprengungen getroffen find. Für fisfalifche Deiche und für folche Deiche, deren 

technifche Beamte die Abtheilungsvorftände find, haben fie die Deichvertheidigung 

jelbft anzuordnen, im Uebrigen liegt ihnen die Ueberwachung und Unterftügung 
der zuftändigen Beamten, insbefondere derjenigen der Deichverbände ob. Ueber 

9) Bergl. Bekanntmachung vom 22. Februar 1897. Amtsbl. dev Negierung zu 

Danzig ©. 71.



— 460 — 

Unregelmäßigfeiten und jedes wichtige Vorfommniß ift dem Ober-Präfidenten 
umgehende Anzeige zu erftatten. Auch find Unvegelmäßigkeiten und Mängel dem 
Landrath zur Abftellung alsbald mitzutheilen. 

Die Bewachung und Vertheidigung der Verbandsdeiche ift durch die Deich- 
ftatute im Einzelnen geregelt. Die näheren Vorfcehriften enthalten die SS 13/17 
der Allgemeinen Beftimmungen für künftig zu erlaffende Deichjtatute vom 
14. November 1853. BereitS vor Erlaß des Deichgefeßes waren in den Deich- 
ordnungen oder in bejonderen im Anfchluß an diefelben exlaffenen Anweifungen 
die fin die Deichvertheidigung maßgebenden Vorjehriften zufammengeftellt. Be: 
fonders bemertenswerth find aus neuefter Zeit die fir den Danziger, Marien- 

burger und Elbinger Deichverband erlaffenen „Eiswachtordnungen” vom 1. Februar 
1897 bezw. 21. Dezember 1896 und 23. Oftober 1890. HZumiderhandlungen 
gegen Diejelben find durch Molizeiverordnung des Negierungspräftdenten zu 
Danzig vom 4. März 1897 unter Strafe geftellt. (Amtsbl. d. Neg. zu Danzig 
©. 119 flgde.) 

Für jede Wachtbude wird ein Negent beftelli, die Nevier-Deichgefchworenen 
fungiven al3 Ober-Negenten. 

Bei Deichen, welche feinem Deichverbande angehören, ift die Polizei- 
behörde nach $ 25 des Deichgefeges berechtigt, zuc Abwendung drohender Gefahr 
alle Bewohner der bedrohten und nöthigenfall® auch der benachbarten Gegend 
zu den Schußarbeiten heranzuziehen. Diejelben haben alsdann die erforderlichen 

Arbeitsgeräthe und Transportmittel mit zur Stelle zu fehaffen. Die PBolizei- 

behörde fan die in folchen Fällen nöthigen Maßregeln fofort durch Erefution 
zur Ausführung bringen; fie ift befugt, die Verabfolgung der zur Abwehr der 
Gefahr dienlichen Materialien aller Art, wo folche fich finden mögen, zu fordern, 
und diefe müffen mit Vorbehalt dev Ausgleichung unter den Verpflichteten und 
der Erjtattung des Schadens, bei dem jedoch der außerordentliche Werth nicht 
in Anrechnung kommt, von den Bejigern verabfolgt werden. 

Auf Deiche, die zu einem Deichverbande gehören, findet nach S 26 a. a.D. 
die Vorjehrift des’ S 25 nur infoweit Anwendung, als das Deichftatut nicht 
andere Beitimmungen enthält. 

Zu beachten bleibt binfichtlich der Leiftung der Nlothhülfe die Straf- 
bejtimmung des $ 360 Pr. 10 R. Str. ©. B., nach welcher derjenige, der bei 
Unglücksfällen oder gemeimer Gefahr oder Noth, von der Volizeibehörde oder 
deren Stellvertreter aufgefordert, Feine Folge leiftet, obgleich ex der Aufforderung 
ohne erhebliche eigene Gefahr genügen konnte, mit Geldftrafe bis zu 150 ME. 
oder mit Haft bejtraft wird. 

3. Gisaufbrudh nnd Wafferwehren. 

Zur Befeitigung von Eisftopfungen waren fchon in früheren Zeiten 

Sprengungen in größerem Umfange üblich. Schon Friedrich der Große, welcher 
noch in jeinem legten Lebensjahr der Kriegs: und Domänenfammer zu Marien- 

werder aufgab, alle nur mögliche VBorjorge dafür zu tragen, daß der erfolgende 
Eisgang feinen Schaden verurjache, Kieß fi) in einer Kabinetsordre vom


